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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000072/2016 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel 
im Namen der ECR-Fraktion 

Betrifft: Einsatz des Instruments für Heranführungshilfe zur Bekämpfung der Migrationskrise 

Mit dem Instrument für Heranführungshilfe (IPA) werden den EU-Beitrittskandidaten (der Türkei, 
Albanien, Montenegro, Serbien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien) und den 
potenziellen Kandidatenländern des westlichen Balkans (Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo im 
Sinne der Resolution 1244/99 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen) finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt. Aus diesem Instrument werden Initiativen in fünf Bereichen finanziert: 

– Übergangshilfe und Institutionenaufbau; 

– grenzübergreifende Zusammenarbeit (mit den Mitgliedstaaten und anderen Ländern, die für eine 
Unterstützung durch das IPA in Betracht kommen); 

– regionale Entwicklung (Verkehr, Umwelt, regionale und wirtschaftliche Entwicklung); 

– Humanressourcen (Stärkung des Humankapitals und Bekämpfung von Ausgrenzung); 

– Entwicklung des ländlichen Raums. 

Am 7. Oktober 2015 hat die Kommission im Rahmen des IPA für 2015 eine Sondermaßnahme 
angenommen, mit der die am stärksten betroffenen Länder des westlichen Balkans dem wachsenden 
Zustrom von Migranten höchst unterschiedlicher Herkunft besser und wirksamer bewältigen können. 
Das bedeutet, dass die Mittel, die eigentlich für die Unterstützung politischer und wirtschaftlicher 
Reformen in den entsprechenden Ländern vorgesehen waren, teilweise zweckentfremdet wurden, um 
Maßnahmen zur Bewältigung der Migrationskrise zu finanzieren. 

Laut dem Durchführungsbeschluss der Kommission wird das Programm direkt von der Kommission 
verwaltet und die entsprechenden Gelder können ohne einen vorherigen Aufruf zur Einreichung von 
Vorschlägen vergeben werden; das lässt Zweifel an der Rechenschaftspflicht für diese Art der 
Finanzierung aufkommen. Angesichts der laufenden Ausgaben für Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit Migration sowie der beträchtlichen Beträge, die für diesen Zweck an die Türkei 
gezahlt werden, wird klar, dass die Kommission den Prozess der Heranführung an Maßnahmen zur 
Bewältigung der Migrationsströme koppelt. 

1. Nach welchen Maßstäben beobachtet und bewertet die Kommission Projekte, die im Rahmen 
des IPA finanziert werden und auf die Bewältigung der Flüchtlingskrise abzielen? 

2. Was hat die Kommission unternommen, damit die Mittel aus dem IPA weder politisch noch 
anderweitig zweckentfremdet werden? 

3. Wird die Kommission eine gründliche Untersuchung über die Verwendung der Mittel aus dem IPA 
in das Erweiterungspaket 2016 aufnehmen? 
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